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 Rundschreiben 2011-12 
Aktualisierte Fassung des Leitfadens „Erweiterungsfa ktor 2012“ sowie aktuali-
sierte Erhebungsbögen hierzu 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft als Landesregulierungsbe-

hörde (LRegB) hat den Leitfaden zur Anpassung der Erlösobergrenze auf Grund ei-

nes Antrages auf Einbeziehung eines Erweiterungsfaktors nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 

i.V.m. § 10 ARegV sowie die Erhebungsbögen, wie mit Rundschreiben 2011-10 an-

gekündigt, überarbeitet und hat diesen nunmehr auf ihrer Internetseite unter 

http://www.versorger-bw.de/versorger-in-baden-wuerttemberg/hinweise-

erhebungsboegen.html eingestellt. 

 

Allerdings ist für den Strombereich noch zu beachten, dass für den Fall, dass anstelle 

der inzwischen konsultierten (geplanten) Festlegung EEG-Parameter 2011 mit den 

Erleichterungen bei den Kostennachweisen die Festlegung der Bundesnetzagentur 

vom 08.09.2010 (Az. BK8-10/004) mit den im Rundschreiben 2011-10 dargestellten 

Maßgaben übernommen wird, sich noch Änderungen am Leitfaden sowie dem Erhe-

bungsbogen ergeben können. In diesem Fall würde die LRegB die Frist zur Vervoll-

ständigung des Antrags auf den 01.08.2011 verlängern. Der Antragszeitpunkt zum 

30.06.2011 bleibt hiervon allerdings unberührt. 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Frau Broock -2155, Herr Ge-

sell -2371, Frau Pross -2354 und Herr Steinbach -2216). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Steinbach 


